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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Dotzheim am 25. Januar 2012

Sporkhorststraße / Straße Oberer Wingertsweg im Ortsbezirk Wiesbaden-Dotzheim -
Bildung eines Erschließungsabschnittes

Beschluss Nr. 0003 

1. Für die Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird für die 
Sporkhorststraße / Straße Oberer Wingertsweg zwischen der Wilhelm-Leuschner-Straße 
und den Grundstücken Oberer Wingertsweg 22 + 24 gemäß § 130 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 der Erschließungsbeitragssatzung der 
Landeshauptstadt Wiesbaden vom 31.10.2001 ein Erschließungsabschnitt gebildet (im 
Bebauungsplanausschnitt gelb dargestellt).

2. Auf Seite 4 der Sitzungsvorlage ist ausgesagt, dass der Ausbau der Straße von den 
Grundstücken Oberer Wingertsweg 22 + 24 bis zur Wiesbadener Straße nicht absehbar 
ist. Der Ortsbeirat weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass gerade dieser Ausbau 
und die zugehörige Verkehrsplanung, welche vom Ortsbeirat schon mehrfach mit der 
Fachverwaltung diskutiert wurde, gewünscht und erforderlich sind. Der Ortsbeirat besteht 
daher zwingend auf den Ausbau der Straße und eine zweckmäßige Verkehrsplanung, die 
einen erträglichen und sinnvollen Verkehrsfluss ermöglicht.
Der Ortsbeirat bittet die Fachverwaltung ausdrücklich, diese wichtige Maßnahme in die 
weiteren Planungen einzubeziehen.
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Verteiler:

Dezernat IV z. w. V.
1006 z. d. V.
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